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An die
Marktgemeinde Feldkirchen/Donau

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Magister Allerstorfer!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Abteilung Wasserwirtschaft hat Ihr Schreiben vom 12. Mai 2022 in Bezug auf
die Beantwortung der raumordnungsrechtlich relevanten Fragen 2. und 3.
zuständigkeitshalber an uns weitergeleitet. Wir können Ihnen zu dieser Thematik
Folgendes mitteilen:

Zu Frage 2:

§ 13 Abs. 3 Oö. ROG 1994 legt fest, dass vor der Erlassung oder Änderung der
Raumordnungsprogramme sowie der Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 die
Landesregierung bestimmten Stellen oder Institutionen innerhalb einer
angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben hat. Dazu zählen
gemäß Z. 3 dieser Bestimmung die betroffenen Gemeinden und Regionalverbände.
Weitergehende Mitwirkungsrechte der Gemeinden an der Erlassung bzw.
Gestaltung von Raumordnungsprogrammen sind gesetzlich nicht vorgesehen. Ein
Rechtsanspruch auf Erlassung bzw. Nichterlassung oder auf bestimmte Inhalte von
solchen Programmen besteht nicht. Die Landesregierung kann daher grundsätzlich
auch ohne Zustimmung der Gemeinde ein überörtliches Raumordnungsprogramm
verordnen.

Zu Frage 3:

Die Thematik der Erlassung eines lediglich die Regelung von
Hochwasserschutzmaßnahmen beinhaltenden Raumordnungsprogramms für das
Eferdinger Becken wurde politisch erörtert, wobei dann letztlich keine
Erforderlichkeit dafür gesehen wurde.

Die Verordnung einer Schutzzone ist grundsätzlich nur dort notwendig, wo
Absiedlungsgebiete betroffen sind. Die Ausweisung von Absiedlungszonen im
Flächenwidmungsplan als „Grünlandsonderausweisung, Schutzzone
Überflutungsgebiet“ liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde und ist Bedingung
für die Förderung von Absiedlungen.

Eine entsprechende Information in dieser Angelegenheit haben wir der
Volksanwaltschaft bereits schriftlich übermittelt.

Ergeht weiters an
die Abteilung Wasserwirtschaft, Gruppe Hochwasserschutz



Freundliche Grüße
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